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Gehölzbestand

(Beton, Pflaster, Platten)

Erläuterungen siehe Text

Befestigte Flächen

Baum

Bestand

Gebäude

Grenze Bebauungsplan

LEGENDE

Gehölzreihe

Stellplätze

Gebäude

Planung

Private Grundstücksflächen

Erläuterungen siehe Text

Verkehrsflächen

Bodendeckerfläche

Nadelgehölze

Ziergarten / Vorgarten

Sukzessionsfläche

Planungsgrenze Vast-Bau

Hecken

Gehölzflächen

Terrassen

Pflanzenliste 3

Heckenpflanzen

Hainbuche (Carpinus betulus)

Eingriffliger Weißdorn (Crataegus monogyna)

Rotbuche (Fagus sylvatica)

Stechpalme (Ilex aquifolium)

Pflanzenliste 4

Rankpflanzen

Efeu (Hedera helix, Hedera arborescens)

Selbstklimmer (Parthenocissus tric. `Veitchii´)

Wilder Wein (Parthenocissus quinquefolia)

Kletter-Hortensie (Hydrangea petiolaris)

Blauregen (Wisteria sinensis)

Waldrebe (Clematis montana) - mit Rankhilfe

Gemeine Waldrebe (Clematis vitalba) - mit Rankhilfe

7 KOMPENSATIONSMASSNAHMEN FÜR DEN EINGRIFF IN NATUR UND LANDSCHAFT

Ausgleichs- und Gestaltungsmassnahmen

7.1 Allgemeine Maßnahmen als Vorschläge

7.1.1 Einfriedungen

An der westlichen Grenze des Bebauungsplangebietes (entlang der Bergwerkstraße) sind Zäune bis zu einer

Höhe von 2,00 m zulässig. Sie sind um mindestens 0,5 m hinter die Grundstücksgrenze zu setzen. Nach

Möglichkeit ist dieser Abstand auf 1,50 m zu vergrößern, so dass durch die Pflanzung im Raster von 1

Strauch pro 1,5 m x 1,5 m der Zaun von außen gesehen mit einer Reihe Sträucher abgepflanzt wird

(s. Pflanzenlisten 1 und 2).

Desweiteren sollen die Versickerungsanlage und der Spielplatz mit einem max. 2 m hohen Zaun eingefriedet

und mit geschnittenen Hecken, Rankpflanzen oder Gehölzpflanzen dauerhaft begrünt werden. Dazu wird ein

ausreichender Pflanzstreifen angelegt und dauerhaft unterhalten.

7.1.2 Stützmauern

Durch die Terrassierung entstehen Geländeanschnitte, die bei ausreichender Standsicherheit als

natürlicher Felsaufschluss oder Böschungen ausgebildet werden können. Es wird vorgeschlagen,

notwendige Stützmauern - in der Regel aus mit Substrat oder Natursteinen gefüllten Drahtkörben

(Gabionen) - herzustellen. Die flächige Begrünung ist durch die Pflanzung mit

Kletterpflanzen durchzuführen. Aus fachtechnischer Sicht reicht hierzu eine Pflanze.

(im Container, 100-125 cm) pro 5 lfdm aus (s. Pflanzenliste 3).

Wenn die Gabionenbauweise aus bautechnischen bzw. konstruktiven Gründen nicht möglich ist,

werden - in Abstimmung mit der Stadt Remscheid - die Stützmauern aus Sichtbetonmauern oder

bepflanzbaren Betonelementen hergestellt und ebenfalls in der o.g. Weise begrünt.

Die Umsetzung der Maßnahmen regelt der Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan

der Stadt Remscheid Nr. 247/ "Bergwerkstraße".

7.1.3 Begrünung von Nebenanlagen und Müllboxen

Stellplätze für bewegliche Müllbehälter werden sichtschutzwirksam mit Sträuchern (s. Pflanzenlisten 1 und

2) im Pflanzabstand von 1,50 m oder geschnittenen Hecken (s. Pflanzenliste 3) abgepflanzt.

7.1.4 Garagendachbegrünung

Zur Verminderung der negativen Auswirkungen von Versiegelungen auf den Naturhaushalt werden die Dächer

der geplanten Garagen fachgerecht und mindestens extensiv - z.B. mit einer Sedumsprossenansaat - begrünt.

Die Dachbegrünung ist den Anforderungen gemäß gärtnerisch zu pflegen und auf Dauer zu erhalten.

7.1.5 Anpflanzung von Einzelbäumen gemäß § 9 (1) 25 a BauGB

Neben dem Zweck des Eingriffsausgleichs werden auch aus Gestaltungsgründen gemäß § 9 (1) 25 a BauGB

Pflanzungen von Einzelbäumen festgesetzt.

Dabei handelt es sich um die Pflanzung von mittelkronigen Bäumen (Pflanzenliste A) zur Betonung der

Verkehrserschließung, die auf den dargestellten Standorten im Bereich von Privatgrundstücken festgesetzt

werden. Innerhalb der Privatgrundstücke wird je 150 qm nicht überbaubarer Fläche die Anpflanzung von

Obstbäumen oder Laubbäumen (Pflanzenlisten B + C) festgesetzt.

Für die Anpflanzung der Einzelbäume sind 3-4 x verpflanzte Hochstämme mit Drahtballen und einem

Mindest-Stammumfang von 16-18 cm zu verwenden. Alle Bäume sind mit einer ausreichenden Verankerung

auszustatten und auf Dauer zu erhalten.

7.1.6 Sukzession

Nicht genutzte Grundstücke (Bahngelände außerhalb des Bahndammes) sollen der selbständigen Entwicklung

überlassen werden.

7.2 Flächen für die Anpflanzung von Gehölzen gemäß § 9 (1) 25 a BauGB

Die im Maßnahmenplan dargestellten Gehölzflächen entlang der Bergwerkstraße werden gemäß § 9 (1) 25 a

BauGB mit standort- und landschaftsgerechten Sträuchern (80 % der Pflanzfläche) und Ziersträuchern

(20 % der Pflanzfläche) bepflanzt (s. Pflanzenlisten 1 und 2).

Bei mehrreihiger Bepflanzung ist ein Reihenabstand von 1,50 zu bilden, der Pflanzabstand sollte ebenfalls

1,50 m betragen. Zu verwenden sind im Mittel verpflanzte Sträucher ohne Ballen in einer Höhe von 60-100

bzw. 100-150 cm. Einzelne Gartenpflanzen können zur besseren Strukturierung der Fläche auch als Solitäre

gepflanzt werden.

Grundsätzlich ist eine Integration von vorhandenen Bäumen und Gehölzen in die Anpflanzungsflächen

anzustreben, wenn diese sich für die Funktion der Fläche (z.B. Sichtschutz) eignen und erhaltenswert sind.

Dabei müssen in diesen Fällen die Schutzmassnahmen Anwendung finden (s. 7.7.1).

7.3 Flächen für die Erhaltung von Gehölzen gemäß § 9 (1) 25 b BauGB

Die im Maßnahmenplan dargestellten Gehölzbestände entlang der Bahnlinie werden gemäß § 9 (1) 25 b

BauGB zur Erhaltung festgesetzt. Bei allen Baumaßnahmen müssen die Schutzmassnahmen Anwendung

finden (s. 7.7.1).

7.4 Öffentliche Grünflächen

Der Kinderspielplatz (Kategorie C - Kleinkinder) wird gemäß § 9 (1) 15 BauGB als öffentliche Grünfläche mit

der Zweckbestimmung Kinderspielplatz festgesetzt.

Zur Erreichung einer raschen gestalterischen Wirkung werden an markanten Stellen mittelkronige

(Pflanzenliste A), heimische und standortgerechte Laubbäume verwendet. Gemäß den Anforderungen an eine

höhere Robustheit sollen die Bäume als 4 x verpflanzte Hochstämme mit einem Stammumfang von 20-25 cm

gepflanzt wird. Alle Bäume sind mit einer ausreichenden Verankerung auszustatten und auf Dauer zu

erhalten.

7.5 § 9 (1) 14 BauGB

Im Südosten des Bebauungsplangebietes ist zur Versickerung der anfallenden Dachflächenwässer von der

Mehrzahl der Gebäude eine Versickerungsanlage mit zwei Erdbecken konzipiert. Die Anlage erhält eine

Zufahrt und wird komplett eingezäunt. Sie wird zukünftig gemäß § 9 (1) 14 als Fläche für die Rückhaltung und

Versickerung von Niederschlagswasser festgesetzt. Als Einzelmaßnahmen zur Strukturierung der Flächen

werden vorgeschlagen:

Zufahrt

Um eine unnötige Versiegelung der notwendigen Zufahrt zur Anlage zu vermeiden, wird lediglich die

Befestigung von zwei Fahrspuren mit je 0,5 m Breite vorgeschlagen. Die Befestigung kann z.B. mit

Rasengittersteinen, Fugenpflaster oder Schotterrasen erfolgen. Es ist dabei zu überprüfen, dass die

gewählte Befestigung der Beanspruchung bei dem vorhandenen Gefälle standhält.

Sukzession

Um einen möglichst hohen ökologischen Wert zu erzielen wird vorgeschlagen, den überwiegenden Teil der

Freiflächen der temporären Sukzession zu überlassen. Dazu sollen die im Maßnahmenplan dargestellten

Flächen mit einer geeigneten Landschaftsrasenmischung (12,5 g/m²) mit Wildkrautbeimischung (2,5 g/

m²) als Extensiv- Wiese angelegt und nach der Fertigstellungspflege nur in größeren Abständen

(ca. alle 3 bis 5 Jahre) gemäht werden. Das Mähgut soll mit dem Ziel der Ausmagerung der

Sukzessionsflächen entfernt bzw. als Mulchmaterial unter den vorhandenen Gehölzen aufgebracht werden.

Gehölzpflanzungen

Die im Maßnahmenplan dargestellten Gehölzflächen sind mit standort- und landschaftsgerechten

Sträuchern (s. Pflanzenliste 1) zu bepflanzen.

Bei mehrreihiger Bepflanzung ist ein Reihenabstand von 1,50 zu bilden, der Pflanzabstand sollte ebenfalls

1,50 m betragen. Zu verwenden sind im Mittel verpflanzte Sträucher ohne Ballen in einer Höhe von 60-100

bzw. 100-150 cm. Am östlichen Rand der Fläche wird der auf dem Bahndamm vorhandene Gehölzbestand

tangiert. Bei der Neuanpflanzung ist dabei in Bezug auf die Höhe der Gehölze und der Artenauswahl auf

einen harmonischen Übergang zu achten. Auf jeden Fall müssen in Hinsicht auf den Bestand die

Schutzmassnahmen Anwendung finden (s. 7.7.1).

Baumpflanzungen

Innerhalb der eingezäunten Versickerungsanlage wird die Pflanzung von mittekronigen Bäumen festgesetzt.

Für die Anpflanzung der Einzelbäume (s. Pflanzenliste B) sind 3-4 x verpflanzte Hochstämme mit

Drahtballen und einem Mindest-Stammumfang von 16-18 cm zu verwenden. Alle Bäume sind mit einer

ausreichenden Verankerung auszustatten und auf Dauer zu erhalten.

7.6 Ersatzmassnahme

Eine Ersatzfläche gemäß § 9 (1) 20 BauGB zur Kompensation des im Bebauungsplangebiet nicht

ausgleichbaren ökologischen Defizits steht zur Zeit nicht zur Verfügung. Eine zukünftige Regelung

wird in Abstimmung mit der Unteren Landschaftsbehörde der Stadt Remscheid getroffen und

innerhalb des Durchführungsvertrages (siehe Erläuterungsbericht) festgelegt.

7.7 Allgemeine Schutzmaßnahmen

7.7.1 Schutz von Einzelbäumen und Gehölzen

Im Bebauungsplangebiet selbst sind nur wenige größere Bäume und Gehölze vorhanden. Durch Anwendung

der nachfolgend beschriebenen Schutzmaßnahmen sowie der DIN 18 920 können diese erhalten werden,

wenn die Möglichkeit durch die örtliche Gegebenheiten bestehen (s. auch Kap. 7.2).

Gegebenenfalls sind Aufastungen und/oder sonstige baumpflegerische Maßnahmen durchzuführen.

Erdarbeiten im Kronentraufbereich sollen auf ein Minimum beschränkt und mechanische Beschädigungen

durch Baumaschinen vermieden werden. Verdichtungen des Wurzelraums durch Befahren, zeitweise

Material- oder Bodenlagerung und Einschüttungen sowie Abgrabungen sollten so weit als möglich

unterbleiben .

7.7.2 Bodenschutz

Boden ist nicht vermehrbar. Außerdem enthält er ein zur späteren Wiederbegrünung wichtiges

Genpotential. Daher ist vor Durchführung der Baumaßnahmen der zur Wiederverwendung vorgesehene

Oberboden zu sichern. Er ist sachgemäß zu lagern und am Leben zu erhalten, ohne dass Fäulnisprozesse

einsetzen. Für alle Bodenarbeiten gilt die DIN 18 915. Verdrängter Boden muss bei Feststellung einer

Kontamination ordnungsgemäß entsorgt werden und zuständige Stellen sind vorab zu informieren. Das Ein-

oder Aufbringen von Bauschutt oder verunreinigtem Boden ist untersagt.

Pflanzenlisten

Bäume

Hochstämme, 3-4 x verpflanzt mit Drahtballen, Stammumfang. mind. 16-18 cm

Pflanzenliste A - Verwendung im Straßenbereich

Baumhasel (Corylus colurna)

Amberbaum (Liquidambar styraciflua)

Säulenhainbuche (Carpinus betulus "Fastigiata")

Säuleneiche (Quercus robur "Fastigiata")

Linde (Tilia cordata "Greenspire")

Pflanzenliste B - Verwendung im Gartenbereich

Baumhasel (Corylus colurna)

Amberbaum (Liquidambar styraciflua)

Säulenhainbuche (Carpinus betulus "Fastigiata")

Säuleneiche (Quercus robur "Fastigiata")

Linde (Tilia cordata "Greenspire")

Kugelahorn (Acer plat. "Globosum")

Kugeltrompetenbaum (Catalpa bignonioides "Nana")

Kugelesche (Fraxinus exc. "Globosa")

Jap. Kirschen (Prunus spec. in Sorten)

Pflanzenliste C - Obstbäume (nur für Gärten)

Apfel:

Bäumchenapfel, Hesselmanns Schlotterapfel, Seidenhemdchen, Schöner aus

Burscheid, Kaiser Wilhelm, Danziger Kantapfel, Boiken, Graue Herbstrenette,

Luxenburger Renette, Boskoop, Purpurroter Cousinot, Roter Eisapfel

(Dülmener Rosenapfel), Doppelter Härtling, Neuhäuser Bohnapfel,

Tulpenapfel, Grünapfel,

Ontario, Prinzenapfel / Schlotterkern / Klapperapfel, Schöner aus Nordhausen,

Jacob Lebel, Rote Sternrenette, Winterrambur, Rheinischer Bohnapfel,

Klarapfel (Zuccalmaglio)

Birne:

Gute Graue, Gellerts Butterbirne, Pastorenbirne, Neue

Poiteau, Bergamotte - Sorten, Petersbirne,

Goldschwänzchen, Köstliche aus Charneu, St. Remybirne,

Doppelte Phillipsbirne, Martinsbirne, Westf. Glockenbirne

(Speckbirne), Gräling, Großer Katzenkopf

Weitere Obstsorten:

Hauszwetsche, Walnuss

Auf einen ausreichenden Wuchsraum ist zu achten.

Der seitliche Abstand muss mindestens 8 m (z.B. bei

schmalwüchsigen Birnen) bis 15 m (z.B. bei Walnuss)

betragen.

Sträucher
Verpflanzte Sträucher, Höhe 60-100 oder 100-150 cm;

Solitäre, 3 x v. mind. 150-200 cm

Pflanzenliste 1

Landschaftsgerechte Sträucher

Feld-Ahorn (Acer campestre)

Hasel (Corylus avellana)

Eingr. Weißdorn (Crataegus monog.)

Zweigriff. Weißdorn (Crataegus oxyc.)

Kornel-Kirsche (Cornus mas)

Hartriegel (Cornus sanguineum)

Besenginster (Cytisus scoparius)

Pfaffenhütchen (Euonymus europaeus)

Liguster (Ligustrum vulgare)

Heckenkirsche (Lonicera xylosteum)

Schlehe (Prunus spinosa)

Faulbaum (Rhamnus frangula)

Alpen-Johannisb. (Ribes alp.`Schmidt´)

Hundsrose (Rosa canina)

Feld-Rose (Rosa arvensis)

Parkrose (Rosa omeiensis pteracantha)

Schwarzer Holunder (Sambucus nigra)

Traubenholunder (Sambucus racemosa)

Schneeball (Viburnum opulus)

Hainbuche (Carpinus betulus)

Traubenkirsche (Prunus padus)

Salweide (Salix caprea)

Ilex (Ilex aquifolium)

Mispel (Mespilus germanica)

Himbeere (Rubus idaeus)

Pflanzenliste 2

Ziersträucher (unverbindlich)

Felsenbirne (Amelanchier lamarckii)

Ginster (Cytisus "Allgold")

Weißer Hartriegel (Cornus alba)

Korkflügelstrauch (Euonymus alatus)

Forsythia (Forsythia intermedia 'Tetragold')

Mahonie (Mahonia aquifolium)

Halbhoher Garten-Jasmin (Philadelphus " Belle Etoile ")

Bauern-Jasmin (Philadelphus coronarius)

Garten-Jasmin (Philadelphus " Dame Blanche ")

Garten-Jasmin (Philadelphus " Manteau d`Hermine ")

Gemeiner Flieder (Syringa vulgaris)

Eibe (Taxus baccata)

Wolliger Schneeball (Viburnum lantana)

Gefüllter Schneeball (Viburnum opulus 'Roseum')

Weigelie (Weigela florida)

Büschelrose (Rosa multiflora)

Weinrose (Rosa rubiginosa)

Blaue Hechtrose (Rosa glauca)

7.5

Verbreiterung der Straße auf 6,5 m. Die zusätzliche Versiegelung wird in

der Bilanzierung berücksichtigt

Die Eingrünung der Versickerungsanlage entspricht einer Empfehlung; es

besteht hier keine Ausgleichspflicht


